
Bebauungsplan Nr. 112 „Graftlage“ 
Abwägungen zu den Eingaben im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Bebauungsplan Nr. 112 „Graftlage“ 
Im Parallelverfahren zur 94. Änderung des Flächennutzungsplans 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange vom 03.12.2025 bis 16.01.2026 
 
A) Träger öffentlicher Belange, die nicht geantwortet haben 

 
• Agentur für Arbeit 
• Amprion GmbH 
• AWG – AbfallWirtschaftsGesellschaft mbH 
• Beauftragter für Naturschutz und Landschaftspflege – Herrn Niemeyer 
• BUND – Diepholzer Moorniederung  
• BUND Kreisgruppe Diepholz 
• DBD Deutsche Breitbanddienste GmbH  
• Deutsche Post AG, Niederlassung BRIEF Münster  
• Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH TI Niederlassung Nordwest - PTI 12  
• E.ON Ruhrgas AG  
• Eisenbahn-Bundesamt - Außenstelle Hannover  
• Erdgas Münster GmbH   
• GASCADE Gastransport GmbH - Abt. GNL  
• Gemeinde Steinfeld (Oldenburg) 
• Glasfaser NordWest GmbH & Co. KG 
• Handwerkskammer Hannover  
• Harbour Energy Germany GmbH  
• Klinik Diepholz 
• Landesverband der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen 
• LGLN, RD Sulingen-Verden, Katasteramt Sulingen  
• NABU Kreisverband Diepholz  
• Nds. Forstamt Nienburg  
• Nds. Landvolk e.V. - Kreisverband Grafschaft Diepholz  
• Nowega GmbH 
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• Oberfinanzdirektion Hannover  
• Polizeiinspektion Diepholz  
• Samtgemeinde "Altes Amt Lemförde"  
• Samtgemeinde Barnstorf  
• Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Landesverband  
• Staatliches Baumanagement Weser-Leine  
• Staatliches Gewerbeaufsichtsamt  
• Stadt Damme  
• Stadt Lohne 
• Stadt Vechta  
• Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Regionalbetrieb Nord-Ost  
• Tennet TSO GmbH - Bereich Nord  
• Vodafone Kabel Deutschland GmbH  
• Vodafone Towers Germany GmbH  
• Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN)  

 
Es ist davon auszugehen, dass die Belange der obigen Träger nicht berührt oder bereits berücksichtigt sind.  

 
B) Träger öffentlicher Belange, die keine Hinweise und Anregungen haben 

 
• Bischöfliches Generalvikariat Osnabrück, Abteilung Kirchengemeinden, Referat Liegenschaften, 04.12.2025  
• Bundesnetzagentur Dienststelle Berlin, 04.12.2025 / 05.12.2025 
• Evangelisches Kirchenamt, 05.12.2025  
• Samtgemeinde Rehden, 11.12.2025  
• WaBo „Dümmer-Niederung“, 05.12.2025  

 
Kenntnisnahme. 
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C) Träger öffentlicher Belange, die relevante Hinweise und Anregungen gegeben haben 

• Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, Geschäftsstelle Sulingen, 11.12.2025 
• Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBW), 09.02.2026 
• Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Hauptstelle Portfoliomanagement, 13.01.2026 
• DB AG - DB Immobilien, 04.12.2025  
• Deutsche Telekom Technik GmbH, 05.12.2025 
• Ericsson Services GmbH Contract Handling Group, 04.12.2025 
• EWE Netz GmbH, 05.12.2025 
• ExxonMobil Produktion Deutschland GmbH, 03.12.2025 
• Gasunie Deutschland Transport Services GmbH, 08.12.2025 
• GVG Glasfaser GmbH, 10.12.2025 
• Industrie- und Handelskammer, Hannover-Hildesheim, 08.12.2025 
• Landkreis Diepholz, 14.01.2026 
• Landkreis Vechta, 14.01.2026  
• Landwirtschaftskammer Niedersachsen Bezirksstelle Nienburg, 12.01.2026  
• LGLN Regionaldirektion Hameln-Hannover, Kampfmittelbeseitigungsdienst, 04.12.2025 
• Nds. Landesamt für Bergbau, Energie u. Geologie (LBEG), 12.01.2026 
• Nds. Landesamt für Denkmalpflege, 14.01.2026 
• Nds. Landesbehörde für Straßenbau u. Verkehr (NLStBV), Geschäftsbereich Nienburg, 05.12.2025  
• Nds. Landesbehörde für Straßenbau u. Verkehr (NLStBV), Geschäftsbereich Oldenburg – Luftfahrtbehörde, 13.01.2026 
• NLWKN Betriebsstelle Sulingen, 15.01.2026 
• Neptune Energy Deutschland GmbH, 04.12.2026  
• Open Grid Europe GmbH, 09.12.2025  
• PLEdoc GmbH, 03.12.2025  
• Stadtwerke EVB Huntetal Netz GmbH, 03.03.2026 
• Unterhaltungsverband Hunte, 17.12.2025 
• Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen GmbH (VBN), 09.12.2025 
• Vodafone GmbH, 06.01.2026 
• Westnetz GmbH Reginoalzentrum Osnabrück, Netzplanung, 03.12.2025 
• Zentrale Polizeidirektion Hannover, PG Digitalfunk BOS Niedersachsen, 12.12.2025 (nicht öffentliche Stellungnahme) 
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Fachdienst Kreisentwicklung – Naturschutz 
 
 
 
 
 
Inzwischen sind die für diese Planung erforderlichen CEF-Maßnahmen 
konkretisiert und der unteren Naturschutzbehörde weitergeleitet worden. Die 
Ergebnisse werden zur Veröffentlichung in der Begründung ergänzt.  
 
Die Anmerkungen zu der überschlägigen Maßnahmenbeschreibung sind im 
Rahmen der CEF-Maßnahmenplanung berücksichtigt worden und werden in den 
Planunterlagen entsprechend korrigiert. Zur Sicherung der geplanten CEF-
Maßnahmen wird eine privatrechtliche Vereinbarung getroffen. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Anlage einer extensiven 
Grünlandfläche als geeignetere Maßnahme erscheint. 
 
 
Die Planungen haben sich zwischenzeitlich dahingehend konkretisiert, dass die 
Fläche zwischen dem Plangebiet und der Lohne nicht mehr als CEF-
Maßnahmenfläche vorgesehen ist.   
 
Die Planunterlagen werden dahingehend konkretisiert, dass die 
Vermeidungsmaßnahmen nicht im Konjunktiv formuliert werden.  
Die nebenstehend beispielhaft aufgeführten Vermeidungsmaßnahmen werden 
entsprechend der nebenstehenden Anmerkungen in der Planzeichnung 
redaktionell ergänzt. 
Eine Aufnahme der Vermeidungsmaßnahmen als textliche Festsetzungen erfolgt 
nicht, da ein bodenrechtlicher Bezug nicht unmittelbar ableitbar ist. Die 
Vermeidungsmaßnahmen zur Beleuchtung von Außenanlagen werden jedoch 
als Hinweise auf der Planzeichnung ergänzt. 
 
In der Planzeichnung wird ein Hinweis auf die Erforderlichkeit zur Einhaltung des 
§ 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG ergänzt. Auf die artenschutzrechtlichen 
Anforderungen gem. § 44 BNatSchG wird bereits hingewiesen.  
 
Der Erhalt der vorhandenen Gehölzstrukturen ist aufgrund der städtebaulichen 
Entwicklungsabsichten nicht möglich. Die betroffenen Strukturen werden im Zuge 
der überarbeiteten Eingriffsbilanzierung berücksichtigt. Die überarbeitete 
Eingriffsbilanzierung wird in der Begründung ergänzt. 
 
Die geplante Erweiterung des bestehenden Betriebsgeländes erfolgt am 
Ortseingang und nimmt bislang landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen in 
Anspruch. Zur möglichst verträglichen Einbindung in das Orts- und 
Landschaftsbild wird die Gebäudehöhe in südlicher Richtung abgestuft, wodurch 
ein harmonischer Übergang zur umgebenden Bebauung entsteht. Ergänzend 
wird ein umlaufendes Pflanzgebot festgesetzt, das sowohl eine 
landschaftsgerechte Einbindung der baulichen Anlagen gewährleistet als auch 
deren Wahrnehmbarkeit aus dem öffentlichen Raum reduziert. 
Die baulichen Anlagen treten durch die Anordnung eines umlaufenden 
Regenrückhaltegrabens sowie begleitender Vegetationsstrukturen – bestehend 
aus Wiesen- und Heckenpflanzungen sowie einem begrünten Sichtschutzwall – 
deutlich vom Rand des Geltungsbereichs und damit von den angrenzenden 
Verkehrsflächen zurück. Hierdurch entsteht ein wirksamer gestalterischer Puffer, 
der die visuelle Wirkung der Bebauung im Landschaftsbild mindert und zugleich 
zur klaren Gliederung des Übergangs zwischen Siedlungs- und Freiraum 
beiträgt. Insgesamt ergibt sich in den nördlichen Teilbereichen ein Abstand von 
mindestens 18,5 m zu angrenzenden Wirtschaftswegen und Freiflächen. 
Ergänzend tragen die östlich angrenzenden Flurstücke, die im Rahmen der 
Kompensationsmaßnahmen ökologisch aufgewertet werden, zu einer 
zusätzlichen Eingrünung des Gewerbegebiets bei. 
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Im südlich gelegenen Bereich GE3 wird auf die Festsetzung eines begrünten 
Walls verzichtet, da das Umfeld nicht für Freizeitnutzungen von besonderer 
Bedeutung ist. Zudem würde eine solche Festsetzung teilweise zu ungünstigen 
Grundstückszuschnitten führen. Dennoch wird auch hier ein Gesamtabstand von 
etwa 11,5 m zur Geltungsbereichsgrenze erreicht. 
 
Im Übergang zur nördlich angrenzenden Wohnbebauung wird ein Mischgebiet 
festgesetzt. Dieses ermöglicht eine abgestufte bauliche Entwicklung hinsichtlich 
Nutzungsintensität und Gebäudehöhe und schafft so einen verträglichen 
Übergang zum südlich anschließenden Gewerbegebiet. Auch das Mischgebiet 
wird durch einen Regenrückhaltegraben, ergänzende Begrünungsmaßnahmen 
sowie einen begrünten Sichtschutzwall eingefasst. 
Die vorstehende Erläuterung wird im Umweltbericht ergänzt. 
 
Zur Veröffentlichung der Planunterlagen wird die Eingriffsbilanzierung um eine 
Biotoptypenkartierung ergänzt. Die Eingriffsbilanzierung wird entsprechend der 
nebenstehenden Hinweise überarbeitet.  
Zur Veröffentlichung der Planunterlagen wird diesen eine 
Kompensationsplanung beigefügt.  
 
Fachdienst Umwelt und Straße – Abfall und Bodenschutz 
Die nebenstehende Stellungnahme wird als Hinweis in der Planzeichnung 
ergänzt. 
 
 
 
 
Fachdienst Umwelt und Straße - Wasserwirtschaft 
Der Plangeltungsbereich wird aufgrund zwischenzeitlich erfolgter Abstimmungen 
mit der Unteren Wasserbehörde für die Veröffentlichung angepasst, sodass das 
überlagerte Überschwemmungsgebiet aus diesem herausgenommen wird.  
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Fachdienst Bauordnung und Städtebau – Brandschutz 
 
Im Bereich des bestehenden Betriebsgeländes sind insgesamt drei 
Löschwasserbrunnen vorhanden. Zwei Löschwasserbrunnen befinden sich an 
der östlichen Grenze des bestehenden Betriebsgeländes. Eine erhöhte Brandlast 
innerhalb des Plangebietes ist vor dem Hintergrund der geplanten 
Betriebserweiterung nicht zu erwarten.  
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Fachdienst Bauordnung und Städtebau – Städtebau 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Diepholz stellt an anderer Stelle gewerbliche 
Bauflächen dar, die grundsätzlich für eine gewerbliche Nutzung in Betracht 
kommen. Die städtebauliche Entwicklungsstrategie der Stadt sieht jedoch vor, 
diese Flächen vorrangig für die Ansiedlung und Entwicklung kleiner und 
mittelständischer Unternehmen vorzuhalten, um eine ausgewogene 
Wirtschaftsstruktur zu sichern und Neuinvestitionen zu ermöglichen. Die 
Flächeninanspruchnahme durch den zur Erweiterung anstehenden 
Gewerbebetrieb würde aufgrund des erheblichen Flächenbedarfs dazu führen, 
dass für diese Zielgruppe künftig nur noch eingeschränkt geeignete Flächen zur 
Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund wird der vorliegenden Planung der 
Vorzug gegeben, da sie eine bedarfsgerechte Entwicklung des bestehenden 
Betriebs ermöglicht, ohne die strategisch wichtigen Flächenreserven für kleine 
und mittelständische Unternehmen zu beeinträchtigen. 
Der Flächenbedarf des zur Erweiterung anstehenden Unternehmens resultiert 
aus deutlich gestiegenen Anforderungen im Bereich Lager und Logistik. 
Zusätzlich ist eine Zentralisierung bislang externer Betriebsteile am Standort 
geplant, um betriebliche Abläufe zu optimieren und die Effizienz nachhaltig zu 
steigern. Die Entscheidung für die Erweiterung am bestehenden Standort basiert 
maßgeblich auf der bereits vorhandenen betrieblichen Infrastruktur. Dazu zählen 
sowohl die verkehrstechnische Anbindung als auch die Nähe zu qualifizierten 
Fachkräften, die für den Betrieb unerlässlich sind. Das planungsrechtlich 
gesicherte Flächenpotenzial am Standort ist bereits vollständig ausgeschöpft.  
Die vorstehenden Ausführungen werden in der Begründung ergänzt. 
 
Der Plangeltungsbereich wird aufgrund zwischenzeitlich erfolgter Abstimmungen 
mit der Unteren Wasserbehörde für die Veröffentlichung angepasst, sodass das 
überlagerte Überschwemmungsgebiet aus diesem herausgenommen wird.  
 
Die textliche Festsetzung Nr. 7 (alt) wird für die Veröffentlichung aus den 
Planunterlagen entfernt. Zur Sicherstellung der Überfahrt für die angrenzenden 
landwirtschaftlichen Betriebe wird eine privatrechtliche Vereinbarung getroffen. 
 
Unter Berücksichtigung der großzügig festgesetzten Baufenster wird auf eine 
Anpassung der textlichen Festsetzung Nr. 8 (alt) verzichtet.  
 
 
Fachdienst Bauordnung und Städtebau – Immissionsschutz  
 
Zwischenzeitlich ist ein Fachbeitrag Schallschutz (Verkehrs- und Gewerbelärm) 
erstellt worden. Für den Gewerbelärm wurde eine Lärmkontingentierung 
durchgeführt. Die Ergebnisse werden zur Veröffentlichung in den Planunterlagen 
ergänzt. 
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Raumordnung 
Der Plangeltungsbereich wird aufgrund zwischenzeitlich erfolgter Abstimmungen 
mit der Unteren Wasserbehörde für die Veröffentlichung so angepasst, dass das 
überlagerte Überschwemmungsgebiet aus diesem herausgenommen wird. 
Dadurch ist die Durchführung eines Zielabweichungsverfahrens nicht mehr 
erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bg/Fr – 24167011-12 / VE B-Plan TÖB / 13.05.2026 

 Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Beschlussvorlage Abstimmungsergebnis 

einst. ja enth. nein 

 

             lfd. Nr. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Begründung werden ausgehend vom Entwässerungskonzept Aussagen 
zum Wasserhaushalt ergänzt. 
 
 
 
 
a) Die Ausführungen zur Darstellung des Sachverhaltes werden zur Kenntnis 

genommen. 
 
 
 
b) Es wird zur Kenntnis genommen, dass erhebliche Bedenken gegen das 

Verfahren bestehen. 
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c) Fachliche Hinweise des GLD 
 
Rechtsgrundlagen 
Die Ausführungen zur Rechtsgrundlage werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Überschwemmungsgebiet 
Der Plangeltungsbereich wird aufgrund zwischenzeitlich erfolgter Abstimmungen 
mit der Unteren Wasserbehörde für die Veröffentlichung so angepasst, dass das 
überlagerte Überschwemmungsgebiet aus diesem herausgenommen wird.  

 
 
 
 
 
 
 

Das Erfordernis einer hochwasserangepassten Bauweise wird mit der 
festgesetzten OKFF berücksichtigt. Unter den Hinweisen auf der Planzeichnung 
wird ergänzend auf die Lage in einem Risikogebiet sowie ggf. erforderliche 
Vorsorgemaßnahmen verwiesen. 

 
 
 
 
 

In der Begründung wird ein Hinweis ergänzt, dass insbesondere Gebäude, die 
an der Grenze zum festgesetzten Überschwemmungsgebiet geplant werden, ein 
erhöhtes Gefährdungspotenzial aufweisen und dass aufgrund der sich 
ändernden klimatischen Verhältnisse das Auftreten von 
(Extrem-)Hochwasserereignissen künftig zunehmen kann. 
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Die nebenstehenden Hinweise betreffen die technische Ausführung. Eine 
Abwägung ist nicht erforderlich. 
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1. Die Klärung der Unterhaltungspflicht ist nicht Gegenstand der verbindlichen 

Bauleitplanung. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
2. Das im Süden des Plangeltungsbereich festgesetzte Gewässer kann von der 

angrenzenden öffentlichen Straßenverkehrsfläche („In der Harre“) 
unterhalten werden. Die innerhalb des Plangeltungsbereiches zu 
errichtenden Rückhaltegräben werden privat unterhalten, sodass eine 
Erreichbarkeit über öffentliche Flächen nicht erforderlich ist.  
Eine Änderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich. 

 
3. Es wird zur Kenntnis genommen, dass Einleitungen von Oberflächenwasser 

beim Landkreis Diepholz gesondert zu beantragen sind. 
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Gashochdruckleitungen, Rohrfernleitungen 
Die innerhalb des Plangeltungsbereiches vorhandene Erdgastransportleitung ist 
im Rahmen der vorliegenden Planung bereits berücksichtigt worden. Der 
Leitungsbetreiber Gasunie Deutschland GmbH & Co. KG wurde im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung beteiligt. 
 
 
Eine Änderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich. 
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Boden 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Diepholz stellt an anderer Stelle gewerbliche 
Bauflächen dar, die grundsätzlich für eine gewerbliche Nutzung in Betracht 
kommen. Die städtebauliche Entwicklungsstrategie der Stadt sieht jedoch vor, 
diese Flächen vorrangig für die Ansiedlung und Entwicklung kleiner und 
mittelständischer Unternehmen vorzuhalten, um eine ausgewogene 
Wirtschaftsstruktur zu sichern und Neuinvestitionen zu ermöglichen. Die 
Flächeninanspruchnahme durch den zur Erweiterung anstehenden 
Gewerbebetrieb würde aufgrund des erheblichen Flächenbedarfs dazu führen, 
dass für diese Zielgruppe künftig nur noch eingeschränkt geeignete Flächen zur 
Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund wird der vorliegenden Planung der 
Vorzug gegeben, da sie eine bedarfsgerechte Entwicklung des bestehenden 
Betriebs ermöglicht, ohne die strategisch wichtigen Flächenreserven für kleine 
und mittelständische Unternehmen zu beeinträchtigen. 
Mit der zunächst geplanten Aufgabe des Bundeswehrstandortes ist die Stadt 
Diepholz in die Konversionsplanung eingestiegen. Diese wird jedoch inzwischen 
nicht weiterverfolgt, da die Bundeswehr den Standort weiterhin nutzt. 
Konversionsflächen in der erforderlichen Größenordnung stehen der Stadt 
Diepholz aktuell nicht zur Verfügung. 
Der Flächenbedarf des zur Erweiterung anstehenden Unternehmens resultiert 
aus deutlich gestiegenen Anforderungen im Bereich Lager und Logistik. 
Zusätzlich ist eine Zentralisierung bislang externer Betriebsteile am Standort 
geplant, um betriebliche Abläufe zu optimieren und die Effizienz nachhaltig zu 
steigern. Die Entscheidung für die Erweiterung am bestehenden Standort basiert 
maßgeblich auf der bereits vorhandenen betrieblichen Infrastruktur. Dazu zählen 
sowohl die verkehrstechnische Anbindung als auch die Nähe zu qualifizierten 
Fachkräften, die für den Betrieb unerlässlich sind. Das planungsrechtlich 
gesicherte Flächenpotenzial am Standort ist bereits vollständig ausgeschöpft.   
Vor dem Hintergrund des dargelegten Flächenbedarfs ist der Eingriff in den 
Boden erforderlich. 
Die vorstehenden Ausführungen werden in der Begründung ergänzt. 
 
Die Ausführungen im Umweltbericht zu dem Schutzgut Boden werden unter 
Berücksichtigung des § 2 BBodSchG überarbeitet und ergänzt.  
 
Der Verweis auf die Bodenkarte sowie den NIBIS-Kartenserver wird zur Kenntnis 
genommen. 
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Durch die zwischenzeitliche Anpassung des Plangeltungsbereichs greift die 
Planung nicht mehr in kohlenstoffreiche Böden ein. 
 
Die Hinweise zur Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen des 
Schutzgutes Boden in Ausschreibungen bzw. folgenden Planungsstufen 
betreffen nicht die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
Hinweise 
Die nebenstehenden Hinweise zu Baumaßnahmen betreffen nicht die Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
 
 
Der Verweis auf das Schreiben vom 04.03.2024 wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die Hinweise zu Ausgleichs- und Kompensationsflächen werden zur Kenntnis 
genommen. 
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Die Untere Naturschutzbehörde weist darauf hin, dass die vorgesehene CEF-
Maßnahmenfläche zwischen dem Plangebiet und der Lohne aufgrund 
artspezifischer Meidedistanzen, störender Einflüsse durch das angrenzend 
festgesetzte Gewerbegebiet sowie durch Wege und aufgrund ihrer geringen 
Flächengröße als ungeeignet einzustufen ist. Die Fläche wird daher nicht mehr 
als CEF-Maßnahmenfläche herangezogen. Sie wird jedoch im Rahmen der 
Kompensationsplanung berücksichtigt. Als Bestandteil von dieser wird sie, 
zusammen mit weiteren angrenzenden Flächen, in die vorhandenen 
Grünstrukturen entlang der Lohne eingebettet.  
Die Ergebnisse der Kompensationsplanung werden in der Begründung ergänzt. 
 
Im Rahmen der Stellungnahme zum Flächennutzungsplan führt die 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen aus, dass eine unverhältnismäßige 
Betroffenheit durch das Planverfahren auszuschließen und eine 
Auseinandersetzung mit den Eigentums- und Pachtverhältnissen erforderlich ist. 
Die innerhalb des Plangeltungsbereiches gelegenen landwirtschaftlich genutzten 
Flächen werden derzeit überwiegend von dem Vorhabenträger bewirtschaftet. 
Einzelne Flächen werden von einem weiteren Pächter unterhalten, welcher 
jedoch mehrere Flächen in der Stadt Diepholz bewirtschaftet. Die betreffenden 
Pachtverträge laufen im Jahr 2026 aus. Die Erstellung eines agrarstrukturellen 
Gutachtens ist aufgrund fehlender Betroffenheiten somit nicht erforderlich. 
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             lfd. Nr. 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
94. FNP-Änderung „Graftlage“ 
Die Stellungnahme zur 94. Flächennutzungsplanänderung betrifft nicht die 
vorliegende Bauleitplanung. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
B-Plan Nr. 112 „Graftlage“ 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass grundsätzlich keine Bedenken gegen das 
Vorhaben bestehen und zur Regelung der gegenseitigen Rechtsbeziehungen 
eine Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Stadt 
Diepholz erforderlich ist. 
 
Die mit Schreiben vom 23.10.2025 abgegebenen Anmerkungen sind im Rahmen 
der Ausführungsplanung zu beachten. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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             lfd. Nr. 16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass von Seiten des NLStBVs keine 
luftverkehrsrechtlichen Bedenken bestehen.  
 
Der Verweis auf das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr wird zur Kenntnis genommen. Das Bundesamt 
für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr wurde im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung beteiligt. 
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             lfd. Nr. 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der nebenstehende Hinweis zu Immissionen aufgrund der vorhandenen 
Bahnanlagen, wird in der Planzeichnung ergänzt. 
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             lfd. Nr. 18 
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             lfd. Nr. 19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für das Plangebiet liegt bereits eine Luftbildauswertung vor. Ausgehend von 
dieser ist eine Kampfmittelsondierung durchgeführt worden. Eine vorläufige 
Freigabekarte liegt vor. Die Ergebnisse sind im Rahmen der Ausführungsplanung 
zu beachten. 
 
 
 
Der nebenstehende Hinweis zur Kriegsluftbildauswertung wird zur Kenntnis 
genommen.  
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             lfd. Nr. 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Gashochdruckleitungen / Kabel der von 
Gasunie Deutschland vertretenen Unternehmen betroffen sind. 
 
 
 
Die Hinweise zur Bauausführung werden zur Kenntnis genommen. 
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             lfd. Nr. 21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Lage der innerhalb des Plangeltungsbereiches vorhandenen Gasleitung ist 
inkl. des freizuhaltenden Schutzstreifens gekennzeichnet worden. Die Baufenster 
halten einen ausreichenden Abstand zu der Gasleitung ein.  
 
Die nebenstehenden Hinweise zur Planung sowie die ergänzenden 
Informationen und zu den Kosten betreffen nicht die Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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             lfd. Nr. 22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Planzeichnung wird bereits darauf hingewiesen, dass die 
Schutzvorschriften von Leitungsbetreibern zu beachten sind und der Verlauf der 
Leitungen vor Beginn der Maßnahmen in der Örtlichkeit zu überprüfen ist. 
 
Die der Stellungnahme beiliegenden Lagepläne werden zur Kenntnis 
genommen. 
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             lfd. Nr. 23 
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             lfd. Nr. 24 
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             lfd. Nr. 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet 
eine BImA-eigene Wirtschaftseinheit befindet und diese an die Bundeswehr 
vermietet ist. 
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             lfd. Nr. 26 

 

 
 
 
 
 
 
 
Die Bundeswehr wurde im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung eingebunden. Im 
Hinblick auf die vorliegende Planung wurden keine Einwendungen hinsichtlich 
der Funktionalität und Nutzungsmöglichkeiten der Liegenschaft vorgebracht, 
sodass eine Betroffenheit nicht zu erwarten ist. 
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             lfd. Nr. 27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass vorbehaltlich einer gleichbleibenden 
Sach- und Rechtslage Verteidigungsbelange nicht beeinträchtigt werden und 
daher zum angegebenen Vorhaben seitens der Bundeswehr keine Einwände 
bestehen.  
 
Hinweis 1: 
In der Begründung wird bereits darauf hingewiesen, dass spätere 
Ersatzansprüche gegen die Bundeswehr nicht anerkannt werden können. Der 
nebenstehende Hinweis zu Emissionen aufgrund des militärischen Betriebs, wird 
in der Planzeichnung ergänzt.  
 
Hinweis 2: 
Innerhalb des Plangeltungsbereiches sind keine Brückenbauwerke vorhanden 
oder geplant. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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             lfd. Nr. 28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis 3: 
Der nebenstehende Hinweis betrifft die Bauausführung. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich. Der nebenstehende Hinweis zur Aufstellung von Bauhilfsmitteln als 
temporäres Luftfahrhindernis innerhalb eines Bauschutzbereiches militärischer 
Flugplatz, wird in der Planzeichnung ergänzt. 
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             lfd. Nr. 29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Begründung wird ein Hinweis ergänzt, dass eine fußläufige Anbindung an 
das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs in dem Gebiet nicht vorhanden 
ist. 
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             lfd. Nr. 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass von Seiten des Niedersächsischen 
Landesamtes für Denkmalpflege keine Bedenken gegen diese Bauleitplanung 
bestehen. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die archäologischen Untersuchungen 
größtenteils bereits durchgeführt wurden. Ungeachtet dessen und trotz des 
Vorliegens entsprechender Ergebnisse wird im Rahmen der vorliegenden 
Planung weiterhin auf den Hinweis zur denkmalrechtlichen Genehmigung bei 
Erdarbeiten hingewiesen, um die Vollständigkeit der Unterlagen sicherzustellen. 
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             lfd. Nr. 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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             lfd. Nr. 32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die vorliegende Bauleitplanung kein 
anhängiges oder geplantes Flurbereinigungsverfahren der Geschäftsstelle 
Sulingen des ArL Leine-Weser berührt. 
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E-Mail vom 03.03.2026 an bauamt@stadt-diepholz.de 
 
Hallo,  
  
  
die Stadtwerke Huntetal betreibt in dem Bebauungsplan „Graftlage“ diverse 
Versorgungsleitungen.  
Wenn diese Leitungen entsprechend der Leitungsschutzanweisung behandelt werden, spricht aus 
unserer Sicht gegen die Änderung der Flächennutzung nichts. 
  
Um eine genaue Aussage über den Löschwassergrundschutz nach DVGW-W405 im Umkreis von 
300 m zu treffen, brauchen wir erst ein Bauplan der Gebäude. 
 
 
freundliche Grüße 
 

  
 

 
 

 
Stadtwerke EVB Huntetal Netz GmbH  
Amelogenstraße 1 - 3  
49356 Diepholz  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stadtwerke Hunetal diverse 
Versorgungsleitungen innerhalb des Plangeltungsbereiches betreibt. 
 
Die Hinweise zu den Leitungsschutzanweisungen betreffen die Bauausführung. 
Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
Ein Bauplan der Gebäude kann auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung nicht 
bereitgestellt werden. Dieser ist Bestandteil der Ausführungsplanung. Eine 
Abwägung ist nicht erforderlich.  
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Die Bestandspläne der Stadtwerke Huntetal werden zur Kenntnis genommen. 
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             lfd. Nr. 35 
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             lfd. Nr. 36 
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             lfd. Nr. 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die aufgeführten Eigentümer bzw. 
Betreiber von der geplanten Maßnahme nicht betroffen sind.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass eine Betroffenheit der planexternen 
Ausgleichsflächen nicht ausgeschlossen werden kann. 
 
 
Die der Stellungnahme beiliegenden Lagepläne werden zur Kenntnis 
genommen. 
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             lfd. Nr. 38 
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             lfd. Nr. 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bg/Fr – 24167011-12 / VE B-Plan TÖB / 13.05.2026 

 Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Beschlussvorlage Abstimmungsergebnis 

einst. ja enth. nein 

 

             lfd. Nr. 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die von der GasLine GmbH verwalteten 
Versorgungsleitungen im angezeigten Planbereich nicht betroffen sind. 
 
Die der Stellungnahme beiliegenden Lagepläne werden zur Kenntnis 
genommen. 
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             lfd. Nr. 41 
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             lfd. Nr. 44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Neptune Energy Deutschland GmbH 
von der vorliegenden Planung nicht betroffen ist (Beteiligung über BIL-
Leitungsportal). 
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             lfd. Nr. 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass in dem angefragten Bereich keine 
Leitungsbestände der GVG Glasfaser GmbH liegen. 
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             lfd. Nr. 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Plangebiet bzw. in unmittelbarer 
Nähe zum Plangebiet Versorgungsleitungen und / oder Anlagen der EWE Netz 
GmbH befinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise zur Neuerschließung des Plangebietes betreffen 
nicht die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich. 
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             lfd. Nr. 48 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die EWE Netz GmbH im Verfahrensgebiet 
keine Versorgungseinrichtungen unterhält oder plant.  
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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             lfd. Nr. 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Anlagen oder Leitungen der von der 
ExxonMobil genannten Gesellschaften nicht betroffen sind.  
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             lfd. Nr. 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Planbereich teilweise 
Telekommunikationslinien der Telekom befinden.  
 
Die Hinweise zur Bauausführung betreffen nicht die Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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             lfd. Nr. 53 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Planbereich keine 
Telekommunikationsanlagen der Vodafone GmbH befinden und eine 
Neuverlegung derzeit nicht geplant ist. 
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